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Rechtssatz

Die in Art. 14 der Richtlinie 92/51/EWG genannte Möglichkeit der Mitgliedstaaten, keine Wahlmöglichkeit zwischen

einem Anpassungslehrgang und einer Eignungsprüfung einzuräumen, sondern nur die Eignungsprüfung vorzusehen,

betri=t nur die Frage, welche in anderen EU-Mitgliedstaaten erworbenen Quali?kationen anzuerkennen sind und wie

der Nachweis erforderlicher Befähigungen zu erbringen ist. Sie besagt nichts darüber, welche Vorschriften über die

Verwendung von Personen mit bestimmten Quali?kationen (gleich wie diese nachzuweisen sind) für die Ausübung der

Dienstleistungsfreiheit erlassen werden dürfen. Die beschwerdeführende GmbH (Ski- und Snowboardschule) hat auch

keinen Antrag betre=end die Anerkennung bestimmter Ausbildungen der von ihr beschäftigten Skilehrer gestellt,

sondern einen auf die Zulässigkeit der Verwendung von Praktikanten, wie sie von ortsansässigen (unmittelbar in einem

bestimmten Gebiet in Vorarlberg ansässigen) Skischulen eingesetzt werden dürfen, zielenden Feststellungsantrag.

Sofern es zulässige Regelungen für den Einsatz bestimmt quali?zierter Personen gibt, ist die Einordnung der Personen

gegebenenfalls nach der Vorschrift über die Anerkennung von Quali?kationen vorzunehmen. Die Zulässigkeit einer

bestimmten Regelung über die Anerkennung der Quali?kation von Personen besagt jedoch nichts über die Zulässigkeit

unterschiedlicher Regelungen betreffend die Verwendung gleich qualifizierter Personen.
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